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S I T Z U N G S V O R L A G E SV-Nr. 06/0179 
 

 
Abteilung/FB Datum Status 
Abt. 2/FB 21 19.07.2007 öffentlich 

 Az:  
 
Beratungsfolge: Sitzungsdatum:  
Bau- und Umweltausschuss 19.09.2007 zur Empfehlung 
Verwaltungsausschuss 25.09.2007 zur Empfehlung 
Rat 27.09.2007 zum Beschluss 

 
 
7. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von 
Beiträgen und Gebühren für die Abwasserbeseitigung 
(Abgabensatzung für die Abwasserbeseitigung) 

 
Abstimmungsergebnis  Ja  Nein  Enthaltung 
 
Beschlussvorschlag: 
Die dem Originalprotokoll im Original beigefügte 7. Satzung zur Änderung der Sat-
zung über die Abwasserbeseitigung (Abgabensatzung für die Abwasserbeseitigung) 
wird beschlossen. 
 
Begründung: 
Mit der 5. Satzungsänderung der Abgabensatzung für die Abwasserbeseitigung wur-
de die Abwassergebühr für die Beseitigung von Schmutzwasser für einen Zeitraum 
von 3 Jahren seit Inkrafttreten dieser Satzungsänderung (01.01.2005) auf 1,90 €/m³ 
Abwasser festgelegt, um den angefallenen Gebührenüberschuss abzubauen. 
 
Unter Bezugnahme auf die Sitzung des Bau- und Umweltausschusses vom 
20.06.2007 (SV-Nr. 06/0141) wurde die vorläufige Betriebsabrechnung 2006 der 
zentralen Abwasserbeseitigung - Schmutzwasser - vorgelegt. Im Ergebnis wurde 
dargestellt, dass der restliche Gebührenüberschuss in Höhe von 29.490,67 € in je-
dem Fall im Haushaltsjahr 2007 aufgebraucht wird, so dass mit einem Gebührendefi-
zit von rund 158.000,00 € im laufenden Haushaltsjahr gerechnet werden kann. Um 
keine weiteren Gebührendefizite für die kommenden Haushaltsjahre entstehen zu 
lassen, wird deshalb empfohlen, den Gebührensatz der Schmutzwassergebühr von 
bisher 1,90 € auf 2,20 €/m³ entsprechend der als Anlage beigefügten Satzungsände-
rung zuzustimmen. 
 
Durch diese Gebührenanpassung könnte dann eine 100 %-ige Kostendeckung im 
Rahmen der Kostenstellenrechnung erreicht werden. Sofern sich Überschüsse auf-
grund der jährlichen Betriebsabrechnungen ergeben sollten, werden diese wie üblich 
im Rechnungsergebnis dargestellt und verbleiben in der Einrichtung. 


